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1. Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens 

Zur öffentlichen Mitwirkung wurde der Entwurf der Überbauungsordnung Wyler-
ringstrasse 34, 36, 46 und 48 (Wifag-Areal), Plan Nr. 1433/2, bestehend aus Überbau-
ungsplan und Überbauungsvorschriften sowie der zugehörige Erläuterungs- und Raum-
planungsbericht mit Anhängen (Mobilitätskonzept vom 13. Juli 2021; Lärmgutachten 
vom 23. März 2021; Ergänzung Lärmgutachten vom 22. März 2021; Erschütterungsgut-
achten vom 7. Dezember 2020; Lebensraumkartierung vom 
16. November 2018), beide vom 16. Juli 2021, aufgelegt. 
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2. Durchführung des Verfahrens 

 
Die öffentliche Mitwirkungsauflage der Überbauungsordnung Wylerringstrasse 34, 36, 
46 und 48 (Wifag-Areal), wurde am 25. August 2021 im Stadtanzeiger publiziert. Sie 
dauerte vom 26. August 2021 bis 24. September 2021. Die Unterlagen waren jeweils im 
Stadtplanungsamt Bern und der städtischen „BauStelle“ sowie im Internet unter 
www.bern.ch/mitwirkungen einsehbar. Eine Medienmitteilung zur Mitwirkungsauflage 
wurde an die Medien gesandt. Die Tagespresse hat über die Mitwirkung berichtet. 
 
Die Quartierkommission Stadtteil 5 wurde über die Planungsvorlage orientiert. Zur Dar-
stellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung fand am 25. August 2021 
eine Informationsveranstaltung statt. 
 
Während der Auflagefrist konnten schriftlich Einwendungen und Anregungen einge-
reicht werden. 
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3. Statistische Auswertung der Mitwirkungseingaben 

Einen Mitwirkungsbeitrag eingereicht haben: 
 
Vereine, Verbände 
 
V-1: Quartierkommission Stadtteil V, Dialog Nordquartier 
V-2: Berner Heimatschutz 
V-3: VCS Verkehrsclub der Schweiz, Regionalgruppe Bern  
 
Parteien 
 
P-1: Grünliberale Partei Bern 
P-2: FDP Die Liberalen Stadt Bern  
P-3: Grünes Bündnis Bern 
 
Private 
 
0-1: Privatperson, wohnhaft an der Ensingerstrasse in 3006 Bern 
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4. Inhaltliche Auswertung der Mitwirkungseingaben 

Nr.  Eingabe Stellungnahme  

V-1 Quartierkommission Stadtteil V, Dialog Nord 

• Die Zielvorstellungen für die Neuüberbauung werden voll und ganz unterstützt. 
Der Dialog Nord fühlt sich als ernstgenommener Akteur, dessen Anliegen be-
rücksichtigt werden. Kommunikation und Informationsfluss werden sehr be-
grüsst. 
 
(Nachfolgende Inhalte sind aus Sicht Dialog Nord zu prüfen) 

• Die Etappierungen sollen in Absprache mit dem Altersheim Wyler unter Einbe-
zug des Dialogs Nord erfolgen. Der Sicherheit entlang der Schulwege ist dabei 
besonderes Augenmerk zu schenken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Das Projekt soll in drei zeitlich aufeinanderfolgenden Etappen realisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 
 
 

 
 

• Die Stadt hat selbstverständlich ein Interesse an einer quartierverträglichen 
Abwicklung der etappierten Realisierung, jedoch keinen unmittelbaren Einfluss 
mehr darauf, da es sich um ein privates Areal handelt. Es besteht ein Rechts-
anspruch auf die Erteilung einer Baubewilligung für ein den Vorschriften ent-
sprechendes Baugesuch. Die Stadt schafft mit der Planungsvorlage die Mög-
lichkeit, etappiert und unabhängig voneinander zu realisieren und setzt die 
Rahmenbedingungen dafür fest. Auf die konkrete Abwicklung, die sich unter 
anderem aus bestehenden Mietverträgen und baulichen Abhängigkeiten ergibt, 
hat die Stadt keinen Einfluss. 
Der Einbezug des Quartiers und der enge Dialog im weiteren Verfahren liegen 
aber selbstverständlich weiterhin und über das Planerlassverfahren hinaus im 
Interesse der Stadt und der Bauherrschaft. 
Der Hinweis hinsichtlich Schulwegesicherheit wird zur Kenntnis genommen 
und an die Bauherrschaft weitergeleitet. 
Die Anregungen und Hinweise sind nur zum Teil Gegenstand der Pla-
nungsvorlage. Daher kann ihnen nur teilweise entsprochen werden. 
 

• Die Realisierung erfolgt aufgrund der Bestandesbauten und dem Bauen im 
Betrieb in drei unabhängigen Etappen. Daher ist die Etappierung bereits pro-
jektbedingt sichergestellt. Einen weitergehenden Einfluss auf die zeitliche Ab-
folge der Etappierung hat die Stadt wie bereits ausgeführt nicht. Mit der Vorga-
be in der Überbauungsordnung (UeO), dass für alle Neubauten ein qualitätssi-
cherndes Verfahren (QS-Verfahren) durchgeführt werden muss, sind hohe In-
vestitionen seitens Bauherrschaft verbunden. Damit wird aus Sicht der Stadt 
ein Anreiz zur zeitnahen Realisierung der in den QS-Verfahren erarbeiteten Er-
gebnisse geschaffen. 
Der Anregung, die nicht Gegenstand der Planungsvorlage ist, kann nicht 
entsprochen werden. 
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• Die Kranbahn soll, falls nicht zu erhalten, durch ein analoges raumbildendes 
Freiraumelement ersetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Für Neubauten sollen offene, anonyme Wettbewerbe nach SIA 142 erfolgen. 
Es sind drei Dialog Nord Quartiervertreter mit Juryeinsitz einzuladen. Das 
Wettbewerbsprogramm soll dem Dialog vorgängig zur Stellungnahme vorge-
legt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Die zu erhaltenden Bäume sind zwingend zu erhalten. 
 
 
 

• Die Erschliessung des Areals soll möglichst über die Wylerstrasse erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Kranbahn ist das prägende räumliche Element im Wifag-Areal. Sie durch-
schneidet alle Arealschichten und öffnet ein Fenster Richtung Bahnareal und 
Aareraum auf. Sie ist ein historisches Element und dient als arealinterner Ver-
bindungsraum und als Verbindungsstück ins Breitenrainquartier. Daher besteht 
ein grosses Interesse an deren Erhalt als historischem Element.  
Sollte die Kranbahn aus technischen Gründen nicht zu erhalten sein, ist das 
"Fenster zur Bahn" durch die Baufelder in jedem Fall ohnehin gesichert. Ein 
raumbildendes Freiraumelement ist in diesem Fall als Ersatz zu prüfen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt kann aber noch nicht gesagt werden, ob dies "analog" zur 
heutigen Situation, eine Weiterentwicklung oder eine neue Interpretation sein 
wird. Dies hängt auch von den dann vorliegenden technischen Rahmenbedin-
gungen ab. 
Der Anregung wird bereits teilweise entsprochen. Darüber hinaus kann 
ihr nicht im Kontext der Planungsvorlage entsprochen werden. 
 

• Auf dem Areal bestehen vielfältige und wichtige Abhängigkeiten zwischen den 
Bestandsbauten (ober- und unterirdisch) und den Neubauten, die aufgrund der 
räumlichen Dichte starken Einfluss haben. Es bestehen sowohl technische wie 
auch ästhetische Aufgaben, zwischen dem Bestand und einer Vielfalt an Neu-
bauten zu vermitteln und dabei weder in Beliebigkeit noch in Uniformität zu en-
den. Weiter soll nicht eine Architektur entwickelt werden, sondern eine Hete-
rogenität von Architekturen entstehen - ein Stück «Stadt». Für eine solche 
Ausgangslage ist ein Verfahren nach SIA 142 nur teilweise sinnvoll. Die quali-
tätssichernden Verfahren müssen dieser Herausforderung gewachsen sein und 
ein ausreichendes Mass an Koordination, Dialog und Vielfalt ermöglichen. Un-
bestritten ist jedoch der Einsatz einer unabhängigen Jury. Der angemessene 
Einbezug der Quartiervertretung kann im weiteren Verfahren dann diskutiert 
und phasengerecht festgelegt werden. 
Der Anregung kann daher nicht im Kontext der Planungsvorlage entspro-
chen werden. 
 

• Die zu erhaltenden Bäume sind bereits zwingend zu erhalten. Sie dürfen und 
müssen nur bei natürlichem Abgang ersetzt werden. 
Die Anregung wird bereits berücksichtigt. 
 

• Die Erschliessung über die Wylerringstrasse ist sorgfältig geprüft und quartier-
verträglich ohne Abhängigkeiten von der Nachbarschaft realisierbar. Eine alter-
native oder ergänzende Erschliessung über die benachbarte Parzelle Bern 
Gbbl.-Nr. V/3082 bzw. die Wylerstrasse wird durch die Bauherrschaft weiterhin 
geprüft und bis zur öffentlichen Auflage der Planung abschliessend geklärt. 
Diese ist jedoch noch nicht rechtlich gesichert, weshalb sie zum aktuellen Zeit-
punkt noch nicht als genügende Erschliessung gilt. 
Die Anregung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden, 
wird aber weiterhin geprüft. 
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• Es müssen zusätzliche, gut erreichbare Besucherparkplätze unterirdisch fest-

gesetzt werden. 
 
 

 
 

• Das Parkplatzangebot für Motorfahrzeuge soll auf maximal 152 Parkplätze und 
413 Fahrten reduziert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Die Wärmeversorgung soll zu 90% durch erneuerbare Energien erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Die Besucher-Parkplätze sind in der festgelegten Parkplatz-Anzahl enthalten. 

Die Zuweisung der Parkplätze im Untergeschoss zu einzelnen Nutzungen, in-
klusive rund 10 Besucher-Parkplätzen, muss im Rahmen der Baueingabe erfol-
gen. Im Untergeschoss besteht dazu genügender Spielraum. 
Die Anregung ist bei der Baueingabe zu berücksichtigen. 
 

• Hierzu ist festzuhalten, dass die in der UeO vorgeschriebene Anzahl an Abstell-
plätzen die Minimalwerte der gesetzlich vorgeschriebenen Bandbreite bereits 
deutlich unterschreitet. Nach Bauverordnung (BauV) wären mit den vorgesehe-
nen Geschossflächen mindestens 307 Parkfelder zu erstellen. Aus verkehrspla-
nerischer Sicht ist nicht primär die Anzahl Parkplätze die ausschlaggebende 
Grösse, sondern das induzierte Verkehrsaufkommen. Je nach Art der Nutzung 
ist die Anzahl Parkierungsvorgänge pro Parkplatz pro Tag sehr unterschiedlich. 
Die Bauherrschaft wünscht - begründet mit der Marktfähigkeit der Eigentums-
wohnungen - in der UeO etwas mehr Parkplätze als zulässiges Maximum fest-
zulegen, als die 0.2 Parkplätze pro Wohnung gemäss den ehrgeizigen Vorgaben 
der Energie- und Klimastrategie der Stadt Bern zur Eindämmung des Angebots 
privater Parkplätze bei Neubauten in gut erschlossenen Arealen. Die festgeleg-
te Anzahl Fahrten, welche einem Controlling unterliegt, basiert hingegen auf 
den Vorgaben, dass die zusätzlich erstellten Parkplätze für das Wohnen selten 
benutzt werden (Berechnungsanahme: 1.4 anstelle 2.9 Fahrten pro Tag) und 
dass die Parkplätze für die Nicht-Wohnnutzungen zusätzlich reduziert werden. 
Berechnungen zeigen, dass so der MIV-Anteil von max. 20% am Modalsplit al-
ler durch das Areal induzierten Wege eingehalten werden kann. 
Der Anregung kann daher nicht entsprochen werden. 
 

• Das Wifag-Areal befindet sich in einem Nahwärmeausbaugebiet. Laut Kantona-
lem Energiegesetz (KEnG) kann die Gemeinde in einer Überbauungsordnung 
die Verpflichtung einführen, dass Gebäude an ein Fernwärmenetz anzuschlies-
sen sind (KEnG Art. 13). Diese  
Verpflichtung gilt jedoch nicht, wenn mehr als 75% des zulässigen Wärmebe-
darfs für Heizung und Warmwasser mit erneuerbaren Energien lokal gedeckt 
werden (KEnG Art. 16). Die Stadt möchte diesen Anschluss an den Nahwärme-
verbund sicherstellen. Zudem wird der maximale gewichtete Energiebedarf 
gemäss Kantonaler Energieverordnung abgesenkt. Dieser reduzierte Energie-
bedarf kann technisch nur mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien 
erreicht werden. Darüber hinaus darf die Stadt den Anteil erneuerbarer Ener-
gien rechtlich nicht weitergehend vorschreiben. 
Der Anregung kann nicht direkt entsprochen werden, sie wird aber auf 
anderem Weg bereits berücksichtigt.  
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Allgemeines: 

• Die Wettbewerbsprogramme sind so zu formulieren, dass der Spielraum für 
Unkonventionelles und Innovation bewusst offengehalten wird.  
Die Mitwirkung und der Informationsfluss sind bis zum Betrieb in bisheriger 
Qualität weiterzuführen. Insbesondere die Baustellenlogistikkonzepte sind in 
enger Zusammenarbeit mit er Quartierbevölkerung zu entwickeln. 
Wünschenswert ist auch ein regelmässiger Austausch zwischen Behörden, Ei-
gentümern, Nutzern und dem Dialog Nord auch nach Fertigstellung der 3. 
Etappe.  
 

 
• Im Rahmen des Planerlassverfahrens sind zwei Öffentlichkeitsbeteiligungen 

vorgesehen: die Mitwirkung und die öffentliche Auflage. Der Mitwirkungsbe-
richt wird mit der öffentlichen Auflage der Planung veröffentlicht. Die Quar-
tiersvertretung wird zur öffentlichen Auflage über den Stand der Planung infor-
miert. 
Der Stadt und der Bauherrschaft ist es ein Anliegen, weiterhin mit dem Quar-
tier einen engen Dialog zu pflegen. Dies wurde bisher entsprechend gelebt und 
gewürdigt. 
Die weiteren Anliegen werden zur Kenntnis genommen und an die Bauherr-
schaft weitergeleitet, sind jedoch nicht Gegenstand des Planerlassverfahrens. 
Die Eingaben werden zur Kenntnis genommen. 
 

V-2 Berner Heimatschutz 

• Der Berner Heimatschutz fordert den Erhalt der Wifag-Hallen - soweit technisch 
machbar - und eine entsprechende Anpassung der Überbauungsordnung. Die 
Anforderungen der Trägerschaften hätten sich den Gegebenheiten unterzuord-
nen und nicht umgekehrt. Die Transformation mit einer hohen Dichte sei 
machbar. Ziel und Zweck der Überbauungsordnung seien entsprechend den 
Bemerkungen anzupassen. 
 

• Eine Umzonung in eine Mischzone wird als vernünftig erachtet.  
 

• Die Berücksichtigung des Anschlusses an eine mögliche neue Brücke sei auf-
zuzeigen und in der Überbauungsordnung zu integrieren.  
 
 
 
 
 

• Besonders stossend sei, dass sich im Überbauungsplan und besonders in den 
Vorschriften keine grundeigentümerverbindliche Festlegung der erhaltenswer-
ten Bauten finde. Es erscheine nur der Hinweis auf die übergeordnete Gesetz-
gebung des kantonalen Baugesetzes. Dies sei nicht akzeptabel. Der Schutzgrad 
gelte als bestätigt. Er müsse zwingend als solcher in der Ue0 festgehalten 
werden, mit entsprechender rechtlicher Wirkung. Art. 17 sei anzupassen: «Für 
die im Plan bezeichneten Baudenkmäler gilt ein Abbruchverbot. Zur Anwen-
dung gelangt im Besonderen Art. 10b Abs. 2 BauG.» 
 
 
 
 

 

• Die Wifag-Hallen (Wylerstrasse 48a, Wylerringstrasse 34, 36, 36a+b) sind im 
Bauinventar der Stadt Bern nicht aufgeführt. Bereits bei der Erstinventarisation 
von 1991 war der Gebäudekomplex nicht erfasst. Somit fehlt die baurechtliche 
Grundlage, den Erhalt der Bauten zu fordern.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden.  
 
 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

• Der Anschluss an die Brücke liegt entsprechend den Ergebnissen von Mach-
barkeitsstudien ausserhalb des UeO-Perimeters. Die Ergebnisse werden im 
Rahmen eines anderen Projektes kommuniziert. Die langfristige Raumsiche-
rung für die Fuss- und Veloverbindung wird jedoch auf die Planung des Areals 
abgestimmt. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Im Bauinventar der Stadt Bern sind die Wylerringstrasse 46 und 48 bzw. das 
dort befindliche Fabrikgebäude und ein Verwaltungsbau  
(inkl. Verbindungsbau) als erhaltenswert eingetragen. In einer grundeigentü-
merverbindlichen Planung können einzig Bauten als erhaltens- oder schützens-
wert festgelegt werden, welche bereits im Bauinventar entsprechend ver-
zeichnet sind (sog. Negativwirkung des Bauinventars). Sie können auch nicht 
einer höheren Schutzkategorie als im Bauinventar vorgesehen zugewiesen 
werden.  
Die vorliegende Überbauungsordnung (Legende und Artikel 17 der UeV) legt 
grundeigentümerverbindlich fest, dass die genannten Bauten als erhaltenswert 
gelten und daher die entsprechenden Rechtsfolgen gemäss Art. 10b BauG an- 
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• Der Berner Heimatschutz bietet seine fachliche Unterstützung an. 

 

 
wendbar sind. Art. 10b BauG umfasst verschiedene Vorgaben, welche alle 
(soweit für den festgelegten Schutzstatus relevant) zur Anwendung kommen. 
Es kann daher nicht nur auf einen einzelnen Absatz verwiesen werden. Da es 
sich um erhaltenswerte und nicht um schützenswerte Gebäude handelt, be-
deutet dies aber nicht automatisch, dass damit ein absolutes Abbruchverbot 
verbunden ist (vgl. Art. 10b Abs. 3 BauG). Ein solches vorzuschreiben, wäre 
nicht zulässig. Für einen Abbruch müssten jedoch die Bedingungen gemäss 
Art. 10b Abs. 3 BauG erfüllt werden.  
Für einen kleinen Teil der im Bauinventar verzeichneten Gebäude (spätere 
Bauetappen) soll zeitgleich mit dem Erlass der Überbauungsordnung (koordi-
niertes Verfahren UeO mit Abbruchgesuch) der Teilrückbau entsprechend den 
Vorgaben von Art. 10b BauG bewilligt werden. Dieser Teilrückbau basiert auf 
den Erkenntnissen eines bauhistorischen Gutachtens und wird von der Denk-
malpflege der Stadt Bern mitgetragen. Darum erscheinen diese Bauteile in der 
Überbauungsordnung bereits nicht mehr als erhaltenswert. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 

V-3 VCS Verkehrsclub der Schweiz, Regionalgruppe Bern  

• Die Entwicklung des Areals und die Siedlungsentwicklung nach innen werden 
begrüsst. Auch der geplanten durchmischten Nutzung steht man positiv ge-
genüber. 
 

• Es wird begrüsst, dass beim Wifag-Areal die Fahrtenzahl über die Anzahl Park-
plätze gesteuert werden soll. 
 

• Bei der Anzahl Parkplätze sei der Gemeinderat an seine Versprechen aus dem 
Positionspapier «Erweiterter Handlungsplan Klima» zu erinnern. Für neue Ent-
wicklungen seien maximal 0.2 PP/Wohnung vorzusehen. Es sei nicht ersicht-
lich, wie und wieso der (unbegründete) Wunsch der Bauherren nach mehr 
Parkplätzen für Eigentumswohnungen dieses Ziel aushebeln sollte. Es seien 
maximal 490 Fahrten pro Tag insgesamt (durchschnittlicher Tagesver-kehr ohne 
Anlieferungsverkehr) und ein Total von 152 PP zulässig. Mindestens 5 8 der 
152 Abstellplätze seien ab der 1. Bauetappe für Carsharing zu reservieren. 
 

• Die vorgesehenen Veloabstellplätze und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge werden begrüsst. 

 

 

• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 
 
 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
Ergänzend: Die erforderliche Anzahl der Carsharing-Parkplätze ist im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahren zu überprüfen. Eine freiwillige Erhöhung bzw. 
Umverteilung ist möglich. 
Die Anregung ist bei der Baueingabe zu berücksichtigen. 
 
 

 
 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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P-1 Grünliberale Partei Bern 

• Das umfassende Partizipationsverfahren wird ausdrücklich begrüsst und aner-
kannt. Das Projekt sei aber kein ökologischer Leuchtturm. Hier fehle der Inno-
vationsgehalt.  
 

• Der Wohnanteil liege an der oberen Grenze des Wünschbaren. Es sei bei der 
Vergabe der Erdgeschoss- und Gewerbeflächen darauf zu achten, dass nach 
Möglichkeit auch produzierendes Gewerbe in die Räumlichkeiten einziehen 
könne und dass Modelle angestrebt werden, in denen Quartierbewohner Ge-
schäftsräume auf Platz mieten können. Auch sei für soziale Infrastrukturen wie 
KITAs zu sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Die Erschliessung der Einstellhalle soll möglichst über die Wylerstrasse erfol-
gen. Die Ein- und Zufahrt über die Wylerringstrasse sei zu verhindern. 
 

• Gemäss dem Positionspapier “Erweiterter Handlungsplan Klima” des Gemein-
derats sollen für Neubauten maximal 0.2 Parkplätze geplant werden. Diese 
Vorschrift sei auch für Eigentumswohnungen durchzusetzen. Die Gesamt-
summe der Parkplätze für Motorfahrzeuge (210 PP) sei zu hoch. Es sei ein Ma-
ximum von 72 für Wohnnutzungen und ein Total von 152 PP zu realisieren. Es 
seien maximal 220 Fahrten für Wohnnutzungen und 490 Fahrten pro Tag ins-
gesamt (durchschnittlicher Tagesverkehr) zulässig. 
 

• Ein Anteil von 90% erneuerbaren Energien sei angemessen. Energie solle nicht 
nur im engsten Sinne des Energieverbrauchs des Gebäudes betrachtet wer-
den. In die Berechnungen solle auch der Energieverbrauch beim Bau einflies-
sen. 
 
 

 
 
 
 

 

 

• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 
 
 

• Der vorgesehene Wohnanteil von mindestens 80 % entspricht den Vorgaben 
des Gemeinderats für die Arealüberbauung und dem aktuellen Bedarf in der 
Stadt Bern. Die Bevölkerungs- und Immobilienmarktentwicklungen der jüngs-
ten Vergangenheit weisen klar auf ein Defizit beim Wohnungsangebot und ein 
Überangebot bei den Büroräumlichkeiten hin. Zur Belebung der Erdgeschoss-
zone vor allem im Bereich der Quartierplätze sind explizit quartierdienende Ar-
beitsnutzungen vorgeschrieben. Die Zielsetzungen wurden in der Partizipation 
mit dem Quartier diskutiert. Produzierendes Gewerbe wäre aufgrund der Lärm- 
und Staubbelastung nicht kompatibel mit der geplanten Wohnnutzung und ist 
daher ausgeschlossen. Weiter werden entlang der Wylerringsstrasse die Erd-
geschosse überhöht, um langfristig eine bauliche Flexibilität zu gewährleisten. 
Soziale Infrastrukturen wie Kitas werden geschaffen. Darüber hinaus wird min-
destens ein multifunktional nutzbarer Gemeinschaftsraum gebaut werden. 
Die Anregung wird bereits berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
 
 
 
 
 
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
Ergänzend: Eine rechtliche Möglichkeit, graue Energien zu berücksichtigen, 
existiert im Moment nicht. Aus diesem Grund kann die Stadt hier keine Anfor-
derungen stellen.  
Der Hinweis, dass auch während der Bauphasen auf eine energiesparende 
Verhaltensweise zu achten ist und wo immer möglich natürliche Baustoffe 
verwendet werden sollen, wird zur Kenntnis genommen und an die Bauherr-
schaft weitergeleitet. 
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• Es wird angeregt, in der weiteren Planung den Innovationsgehalt des Projekts 
zu erhöhen. Weitergehende, zukunftsweisende Ansätze wie etwa zirkuläres 
Bauen (Bauen ohne Abfall, re-use / wiederverwendbare Materialien), Überle-
gungen zu Mikroklima & Stadtnatur (Hitzeinseln vermeiden, angenehme Auf-
enthaltsqualität schaffen, Biodiversität fördern - Dachbegrünung statt Panels, 
auf versiegelte Flächen verzichten), innovative Abfallbewirtschaftung seien zu 
prüfen. 
 

• Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und an die 
Bauherrschaft weitergeleitet. 
Ergänzend: das der UeO zugrundeliegende Richtprojekt hat bereits in vielerlei 
Hinsicht Vorbildcharkter. Sei es hinsichtlich der Förderung der Biodiversität, der 
Schaffung attraktiver Freiräume durch Ausstanzen von Baumfeldern aus der 
Einstellhallendecke oder betreffend Oberflächenwassermanagement, wo man 
sich mit Blick auf das Stadtklima weitgehend einem natürlichen Wasserkreis-
lauf annähert. Bezüglich der Energie- und Ressourcen-effizienz werden die Ziel-
setzungen der 2000-Watt-Gesellschaft angestrebt. 
 

P-2 FDP Die Liberalen Stadt Bern  

• Die Ziel- und Nutzungsvorstellungen für das neue Areal werden unterstützt. Die 
Erschliessung über die Wylerringstrasse sei ideal. Der Hinweis auf die mögliche 
Realisierung einer Velobrücke Nordquartier-Länggasse FVV werde hingegen als 
nicht ideal erachtet, da sie das Potential habe, das Areal zu durchschneiden und 
zudem politisch umstritten sei. 

 
 
 

Folgende Inhalte der Überbauungsvorschriften UeV sollen geprüft werden:  
• Art. 10 Abs. 4 UeV ("Nisthilfen"):  

Es stelle sich die Frage, ob die UeV in einem solchen Detaillierungsgrad sinnvoll 
sei. Werden die Fassaden bspw. begrünt, werden sich sowieso entsprechende 
Vogelarten niederlassen. Gemäss UeV könnten sich nur 3 Arten von "Fliegern" 
niederlassen und alle anderen müssten entfernt werden. Hier wäre eine allge-
meine Formulierung sinnvoller oder könnte dieser Absatz ersatzlos gestrichen 
werden. 
 

• Art. 11 Abs. 3 ("Absperrungen"): 
Die Absperrungen dürften unter keinen Umständen Blaulichtorganisationen be-
hindern oder wenigstens die Möglichkeit bieten, dass diese die Absperrungen 
entfernen oder automatisch versenken können. 
 

• Art. 12 Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder: 
210 Abstellplätze für Motorfahrzeuge (unterirdisch) werden 
unterstützt. Betreffend Besucherparkplätze seien mindestens 10 Besucher-
parkplätze realistischer (oberirdisch).  
 
 
 
 

 

 

• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. Die Gefahr einer Zer-
schneidung des Areals besteht nicht, da eine mögliche FVV nicht über das Are-
al vorgesehen ist. Ergänzend: Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben 
des Berner Heimatschutzes V-2. 
Der Hinweis im Fazit des Mobilitätskonzepts (S.13), dass mit der  
Fuss- und Velobrücke Lorraine – Länggasse die Anbindung des Areals insbe-
sondere für den Veloverkehr künftig noch weiter verbessert würde, ist korrekt 
und soll bestehen bleiben. 
 

• Schutzwürdige Lebensräume sind gemäss Naturschutzgesetzgebung zu erhal-
ten, wiederherzustellen oder angemessen zu ersetzen. Dies gilt sowohl für 
Pflanzen als auch für Tiere. Der Ersatz erfolgt in diesem Fall mittels Nisthilfen 
für die definierten Tierarten gemäss Zielartenkonzept. Um den Ersatz der ent-
sprechenden Lebensräume frühzeitig in der Planung berücksichtigen zu kön-
nen, wurden die Nisthilfen in den UeV festgesetzt. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Die Absperrungen dienen dazu, die Arealinnenhöfe von unerwünschtem Auto-
verkehr freizuhalten. Berechtigte wie beispielswiese die Feuerwehr können je-
derzeit die Poller entfernen. 
Die Anregung wird bereits berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
Ergänzend: die Besucher-Parkplätze sind in der festgelegten Parkplatz-Anzahl 
enthalten. Die Zuweisung der Parkplätze im UG zu einzelnen Nutzungen, inklu-
sive rund 10 Besucher-Parkplätzen, muss im Rahmen der Baueingabe erfolgen.  
Oberirdisch stehen unter anderem auch durch die Kombination von Besucher- 
und Kundenparkfeldern mit Anlieferungsfeldern bzw. –zonen in der Vorlandzone 
keine zusätzlichen Flächen zur Verfügung. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
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• Es wird angezweifelt, ob die Vorgabe von max. 570 Fahrten realistisch sei.  
 

• Betreffend Carsharing wäre zu prüfen, ob bereits in unmittelbarer Nähe ein 
Angebot bestehe.  
 

• Die Vorgabe, dass sich Fahrradabstellplätze in unmittelbarer Nähe des Haus-
eingangs befinden müssen, wird als wenig ästhetische Lösung betrachtet. Es 
wird angeregt, stattdessen architektonisch schöne und stilvolle Lösungen in 
geringer Entfernung zu suchen.  

 

• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen. 
 

• In unmittelbarer Nähe befindet sich kein für die angestrebte Entwicklung aus-
reichendes Sharing-Angebot. 
 

• Die Nähe zu den Hauseingängen ist eine sinnvolle Qualitätsvorgabe, deren 
ästhetisch adäquate Lösung ist Aufgabe der Bauherrschaft.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

P-3 Grünes Bündnis Bern 

• Das Projekt wird begrüsst. Der Fokus solle jedoch auf Menschen mit tiefem 
Einkommen gesetzt werden. Auf die Erstellung von Eigentumswohnungen sol-
le verzichtet und ein Mix von 50% gemeinnützigen und 50% Mietwohnungen 
zu Marktpreisen angestrebt werden. 

 
 

Es werden nachfolgende Anträge zur Änderung der UeO gestellt: 

• Art. 7 Aussenraumgestaltung:  
Die Flächenversiegelung ausserhalb von Gebäuden ist auf das funktionale Mi-
nimum zu beschränken. Die Flächenversiegelung darf 50 40% der Fläche des 
Grundstücksareals nicht überschreiten. 
Begründung: gemäss Biodiversitätskonzept soll der Anteil unversiegelter Flä-
chen gleich gross bleiben sprich der Versiegelungsgrad darf nicht erhöht wer-
den.  
 
 

 
 
 
 
 
 

• Art. 10 Biodiversität: 
Mindestens 15 20% des gesamten Wirkungsbereichs sind als naturnahe Le-
bensräume auszugestalten und fachgerecht zu pflegen. 
Begründung: 15% sind zu wenig ambitioniert. Gemäss Biodiversitätskonzept 
sollen bis 2022 17% der städtischen Siedlungsfläche als naturnahe Lebens-
räume ausgestaltet sein. 
 

 

• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
Gemäss Artikel 16b der Bauordnung (Wohn-Initiative) bzw. Artikel 18 der Über-
bauungsordnung ist im Wifag-Areal ein Drittel der Wohnnutzung als preisgüns-
tiger Wohnraum zu erstellen und dauerhaft in Kostenmiete zu vermieten. Weil 
es sich um ein privates Areal handelt, kann die Stadt keine weitergehenden 
Vorgaben zur Art der preisgünstigen und der anderen Wohnungen machen. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 

• Das Areal ist heute fast vollständig versiegelt. Aufgrund der unter anderem aus 
energetischen Gründen zu erhaltenden unterirdischen Einstellhalle wird es zu-
künftig eine Herausforderung sein, unversiegelte Flächen zu erstellen. Durch 
Dachbegrünung wird Verdunstung und Regenwasserretention gefördert. Es 
werden mindestens 15 % des Wirkungsbereichs (ohne Strasse) als naturnahe 
Lebensräume ausgestaltet. Der Anteil unversiegelter Flächen bleibt fast erhal-
ten und es müssen mindestens 50% des Aussenraums unversiegelt belassen 
und damit grundsätzlich vegetationsfähig ausgestaltet werden. Damit werden 
die Vorgaben des Biodiversitätskonzepts der Stadt Bern erfüllt und ein wichti-
ger Beitrag zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas erreicht. 
Der Anregung kann daher nur insoweit entsprochen werden, als dass die 
angestrebten Zielwerte der Stadt bis 2022 für Überbauungsordnungen be-
reits erreicht werden. 
 

• Gemäss Biodiversitätskonzept gilt die Zielvorgabe von 15 % naturnahen Flä-
chen für Überbauungsordnungen. Das Aussenraumkonzept wurde in Zusam-
menarbeit mit Stadtgrün Bern erarbeitet und erreicht die angestrebten Zielwer-
te für das Jahr 2022. Ein spezielles Augenmerk wurde dabei auf die Vernetzung 
der Flächen gelegt. Grundsätzlich ist nebst der Quantität insbesondere die Qua-
lität der naturnahen Flächen entscheidend. Die naturnahen Bodenflächen wur-
den diesbezüglich sorgfältig ausgewählt und platziert.  
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• Art. 10 Absatz 6 neu:  
Lichtemissionen durch künstlich erzeugtes Licht im Aussenraum sind auf das 
absolut notwendige Minimum zu begrenzen. Die Beleuchtung im Aussenraum 
richtet sich nach den «Richtlinien für die öffentliche Beleuchtung im Aussen-
raum» der Stadt Bern sowie der SIA 491 «Vermeidung unnötiger Lichtemissio-
nen im Aussenraum». Anwohnende sind bezüglich Lichtemissionen, die vom 
Innen- in den Aussenraum gelangen, zu sensibilisieren.  
Begründung: künstliches Licht während Dunkelphasen verändert den Schlaf-
Wach-Rhythmus des Menschen. Abend- und nachtaktive Tiere sowie Pflanzen 
werden durch künstliches Licht stark beeinflusst.  
 
 
 
 

 
• Art. 10 Absatz 7 neu:  

Für die Bepflanzung sind einheimische, standortgerechte Pflanzen zu verwen-
den. 
Begründung: dient der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Art. 12 Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder: 

Absatz 1: Für den ganzen Wirkungsbereich sind maximal 570 410 Fahrten 
(durchschnittlicher Tagesverkehr DTV, Anlieferungsverkehr nicht enthalten) zu-
lässig. Es dürfen maximal 210 152 Abstellplätze für Motorfahrzeuge erstellt 
werden.  
Absatz 3: Mindestens 5 8 der 210 152 Abstellplätze sind ab der 1. Bauetappe 
für Carsharing zu reservieren.  
Begründung: es ist nicht nachvollziehbar, warum in gut erschlossener Lage 
vom Grundsatz 0.2 Parkplätze pro Wohnung (Wohnanteil: 72 Parkplätze; Nicht-
Wohnnutzung: 80 Parkplätze) abgewichen werden soll. Entsprechend steigt der 
Bedarf an Carsharing. 
 

Der Anregung kann daher nur insoweit entsprochen werden, als dass die 
angestrebten Zielwerte der Stadt bis 2022 für Überbauungsordnungen be-
reits erreicht werden. 
 

• Die Stadt Bern erarbeitet zurzeit ein übergeordnetes Beleuchtungskonzept, mit 
welchem dem Anliegen der Mitwirkungseingabe Rechnung getragen wird. Das 
Konzept macht sowohl Vorgaben für die öffentliche Beleuchtung, das kommer-
zielle Licht sowie für private Beleuchtungsanlagen und regelt den Vollzug auf 
Basis der zugehörigen aktualisierten bzw. neuen rechtlichen städtischen Grund-
lagen (Richtlinie für die öffentliche Beleuchtung vom 1. Januar 2020, Verord-
nung zum kommerziellen Licht in der Stadt Bern publiziert am 29.9.2021, Voll-
zugshilfe private Beleuchtungsanlagen, vom Gemeinderat verabschiedet im 
Dezember 2020). Das Beleuchtungskonzept verfolgt das Ziel einer stadtweit 
harmonisierten Beleuchtung unter Berücksichtigung von ästhetischen, sicher-
heitsrelevanten, ökonomischen und vor allem auch ökologischen Faktoren. Die 
Vorgaben des Beleuchtungskonzepts der Stadt sind im Rahmen der Baueinga-
be zu beachten. Dem Anliegen nach SIA 491 wird Sorge getragen. 
Die Anregung ist bei der Baueingabe zu berücksichtigen. 
 

• Im Wifag-Areal werden ausschliesslich innereuropäische Baumarten verwen-
det, die seit Jahrhunderten zum Pflanzenrepertoire der Schweiz gehören. Der 
Begriff «einheimisch» ist als Vorgabe im Zusammenhang mit innerstädtischer 
Bepflanzungsplanung fachlich nicht zielführend, da er ausschliesslich die Pflan-
zenarten beschreibt, die ohne menschlichen Einfluss nach der Eiszeit in die Re-
gion eingewandert sind. Deren geringe Artenanzahl und eingeschränkten Stan-
dorteigenschaften werden den Anforderungen (Stadtklima, Streusalz etc.) im 
innerstädtischen Raum nicht gerecht. Mit dem Begriff «standortgerecht» wer-
den nicht nur ökologische, sondern auch soziale und wirtschaftliche Faktoren in 
der Pflanzenverwendung berücksichtigt. Dies entspricht einer gesamtheitliche-
ren Sicht und wird daher in den UeV als Vorgabe festgesetzt.  
Die Anregung wird bereits berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
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• Art. 14 Energie:  
Absatz 1: Wenn der zulässige Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser 
nicht mindestens 75% 90% mit erneuerbaren Energie gedeckt wird, besteht 
eine Abschlusspflicht an die Nah- oder Fernwärme. 
Absatz 2: Auf den Dächern (…) und wo sinnvoll an den Fassaden sind Solar- 
und/ oder Photovoltaikanlagen zu bauen, sofern sie sich, basierend auf den Be-
rechnungen, die das BFE dem Solarpotentialkatster zugrunde legt, gut, sehr gut 
oder hervorragend für die Nutzung von Sonnenenergie eignen.  
Begründung zu 1: damit die Klimaziele des Gemeinderats erreicht werden kön-
nen, muss möglichst ausschliesslich mit erneuerbaren Energien geheizt wer-
den. 
Begründung zu 2: wo sinnvoll sei zu vage. 
 

• Art. 18 Preisgünstiger Wohnraum: 
Absatz 1: Ein Drittel Die Hälfte der GFo Wohnen ist als preisgünstiger Wohn-
raum zu erstellen und zu erhalten sowie dauerhaft in Kostenmiete zu vermie-
ten.  
Begründung: gemäss Wohnstrategie Stadt Bern soll die Hälfte der bis 2030 in 
der Stadt Bern neu gebauten Wohnungen im preisgünstigen Segment erstellt 
werden. 

 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der Quartierkommission V-1 
Ergänzend zu Absatz 2: Die Stadt unterstützt die Forderung nach einer mög-
lichst optimalen Nutzung von solaren Energien. Daher ist die Nutzung der Dach-
flächen zur Gewinnung von solaren Energien in der UeO vorgeschrieben. Wei-
ter sollen projektabhängig auch Fassaden für die optimale Nutzung von solaren 
Energien genutzt werden. Die vorgeschlagene Formulierung mit der Grundlage 
des Solarpotentialkatasters (sonnendach.ch) in einer UeO erachtet die Stadt 
hingegen als nicht zielführend, da dieses keine Neubauten, sondern die Eig-
nung vorhandener Gebäudefassaden abbildet. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 
 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben des Grünen Bündnisses Bern 

P-3 
 

0-1 Privatperson 

• Es wird auf die Bedeutung und das Potential der neuen Ost-West-Aarequerung 
für die zukünftige Entwicklung Berns hingewiesen. 
Die Verbindung sei das wichtigste neue Element einer neuen Berner Infrastruk-
tur. 
 

• Die Geschichte, Geschichtlichkeit und der Baubestand seien zu wenig berück-
sichtigt. 
 
 

• Die Stadt solle das Areal sichern und teilweise erwerben. Ziel müsse sein, 
einen Brückenkopf von gesamtstädtischer Bedeutung analog den historischen 
Berner Brückenköpfen Kornhausplatz und Casinoplatz zu entwickeln. Die Pla-
nung sei in diesem Sinne neu zu starten. 

 

 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in einem separaten Projekt 
bearbeitet. 
 
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben des Berner Heimatschutzes V-
2.  
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben des Berner Heimatschutzes V-
2.  
Ergänzend: Mit dem geplanten Platz an der Wylerringstrasse/ Ecke Wylerstras-
se entsteht bereits jetzt ein wichtiger Ankunftsort für das Areal selbst und ein 
öffentlicher Ort für das Quartier, der auch für einen möglichen Brückenkopf re-
levant sein kann.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
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5. Fazit 

Im Rahmen der Mitwirkungsauflage zur Planung Wylerringsstrasse 34, 36, 46 und 48 
(Wifag-Areal) wurden 7 Mitwirkungseingaben eingereicht. 
 
Die Eingaben stehen dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber. Sie beziehen sich vor 
allem auf folgende Themen: 
- die Qualitätssicherung im weiteren Verfahren 
- die Förderung der Biodiversität (Flächenversiegelung, naturnahe Lebensräume, Be-

pflanzung)  
- die Reduktion des Parkplatzangebotes für Motorfahrzeuge 
- den Anteil erneuerbarer Energien 
- die Vorgabe von Solar- und Photovoltaikanlagen  
- den Erhalt identitätsstiftender Elemente/ Denkmalschutz 
- den Anteil preisgünstigen Wohnraums. 
 
Die wesentlichen Anregungen sind bereits durch Vorgaben in der Test- und Masterpla-
nung, aber auch durch Vereinbarungen mit der Grundeigentümerschaft in die Planung 
eingeflossen. Ein geringer Teil der Anregungen ist rechtlich nicht regel- bzw. umsetzbar.  
 
Die Mitwirkungseingaben ziehen keine Anpassungen des Überbauungsplans, der dazu-
gehörigen Vorschriften und des Erläuterungs- und Raumplanungsberichts zur Planung 
Wylerringsstrasse 34, 36, 46 und 48 (Wifag-Areal) gegenüber der Mitwirkungsauflage 
nach sich. 
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6. Anhang 
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Eingabe 0-1:  
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